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  Schutzstatus/Begriffsklärung 

  

08.05.2019 
Behrooz Montazeri/Keywan Salehi,         

Abt. 501 



   
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 
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 § 1 FlüAG verpflichtet Städte und Gemeinden in NRW zur Aufnahme und 
Unterbringung von Flüchtlingen  

 
 

 Verteilung von Geflüchteten erfolgt auf Basis des Königsteiner Schlüssels 
(§3 FlüAG) 

 Städte/Gemeinden melden monatlich aufgenommene Flüchtlinge und 
erhalten ggf. Neuzuweisungen zur Quotenerfüllung  



   
Kostenerstattung für Kommunen 
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 Kosten für Leistungsberechtigte nach AsylbLG werden bis drei 
Monate nach unanfechtbaren Ablehnung des Asylverfahrens über 

die FlüAG-Kostenpauschale finanziert 

 Wichtig: Dies gilt für Ausländer mit Duldung!  

 Pauschalen decken nicht die realen Kosten der Kommunen!  

 Diese Kosten werden durch städt. Haushalt 
getragen  

  



  Königsteiner Schlüssel  

08.05.2019 
Behrooz Montazeri/Keywan Salehi,         

Abt. 501 



   Wohnsitzauflage  

  

08.05.2019 
Behrooz Montazeri/Keywan Salehi,         

Abt. 501 

 Ausnahmen: Familienzusammenführung, Arbeitsstelle etc. 
 

  
 

 Diese Auflage beschränkt die Wohnsitznahme des jeweiligen Flüchtlings. 
 

 



Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 

Leistungsberechtigt  

Alle Ausländer im 
Bundesgebiet   

Wichtig: Auch Ausländer 
ohne jegliche 
Dokumente    

Ausländer  mit 
Aufenthaltsgestattung/

Duldung   

Vollziehbar 
ausreisepflichtige 

Ausländer  
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Verschiedene Flüchtlingsdokumente  

Aufenthaltsgestattung  Duldung   

 Besitzer dieser Dokumente unterliegen einer räumlichen Beschränkung und dürfen 
sich ohne gesonderte Erlaubnis nicht außerhalb des Bundesgebietes aufhalten. 
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 Ausnahme: z. B. Schulreise von Minderjährigen  



  Rechtskreiswechsel AsylbLG zum SGB II 
Wann findet ein Rechtskreiswechsel statt? 

Nach Erteilung eines Aufenthaltstitels durch 
Schutzstatus 

Arbeitserlaubnis, Anspruch Jobcenter-Leistungen, i. d. R. 3 Jahre Wohnsitzauflage  
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BAMF-Statistik Schutzstatus  
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BAMF-Statistik Schutzstatus  

Wichtig: Großteil der Asylanträge wird 
abgelehnt! Hoher Schutzstatus 

(Asylberechtigung/Flüchtlingsanerkennung) 
wird einem geringen Teil der Anträge 

zugebilligt.  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Ausländeramt 

Sozialamt 

Jobcenter 

Jugendamt 
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